
ENGAGIEREN SIE SICH!
 
Spenden und Zustiften

BÜRGERSTIFTUNG UMKIRCH
 
Auf einen Blick

Eine wirklich 
gute Idee 

Gemeinsam 
für Jung und Alt 
Gutes tun 

Machen Sie mit 
und engagieren  
Sie sich! 

Mit einer Spende oder Zustiftung können Sie sich in 
der Bürgerstiftung Umkirch dauerhaft engagieren.

Ihre Spenden und Zustiftungen  
werden erbeten auf das Konto der Bürgerstiftung 
Umkirch bei der  
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
IBAN: DE04 6805 0101 0013 3346 60   
BIC:  FRSPDE66XXX

Weiterführende Informationen
zur Bürgerstiftung, Richtlinien, Formulare und  
Pressestimmen finden Sie auch im Internet auf  
www.umkirch.de unter „Unsere Gemeinde“.

Ihr Ansprechpartner
Markus Speck 
Rathaus
Vinzenz-Kremp-Weg 1 
79224 Umkirch
 
Telefon:  07665-505-22
Telefax: 07665-505-9922

E-Mail:  m.speck@umkirch.de

Die Bürgerstiftung Umkirch ist ein Beteiligungsmodell 
für Bürgerinnen und Bürger, die sich auf lokaler Ebe-
ne selbst um wichtige Anliegen kümmern möchten. 

Miteinander und füreinander Gutes tun
Viele Bürgerinnen und Bürger stiften gemeinwohl- 
orientiert für ein breites Spektrum von Zielen, die in 
einem lokalen Raum zu verwirklichen sind. 

Das Gemeinwohl
Das hauptsächliche Anliegen für ein Engagement in 
einer Bürgerstiftung ist immer der Wunsch, gemein-
schaftlich etwas „bei sich“ zu verändern hin zu einem 
Gemeinwohl für heute und in Zukunft. 

Von Jung bis Alt
Unsere Bürgerstiftung umfasst alle Belange des  
gesellschaftlichen Zusammenlebens und ihrer  
Altersgruppen und wird ergänzt um den Denkmal-, 
Umwelt- und Naturschutz.

Sie entscheiden mit 
Wofür Ihre Spenden gezielt verwendet werden  
sollen, das können Sie mitentscheiden. 



MÖCHTEN SIE MITMACHEN,
 
dann engagieren Sie sich

WELCHEN ZWECK
 
und welche Ziele verfolgen wir

BÜRGERSTIFTUNG UMKIRCH
 
Wer, warum und wie

Der Zweck der Stiftung ist, in neuer Form das   

gesellschaftliche Engagement für jede Bürgerin  

und jeden Bürger unserer Gemeinde zu fördern. 

 

Um Zwecke und Ziele zu erreichen, werden nur die 

Erlöse aus dem Stiftungskapital verwendet – das  

Stiftungskapital selbst bleibt unangetastet. 

Darum ist die zweite Stiftungshauptaufgabe der  

kontinuierlich Aufbau des Stiftungskapitals, indem 

allen Bürgerinnen und Bürgern aktiv die Möglichkeit 

der Zustiftung angeboten wird.

Ziele der Stiftung sind die Förderung von

• Jugend- und Altenhilfe

• Erziehung und Bildung

• Wissenschaft und Forschung

• Kunst und Kultur

• Umwelt- und Naturschutz

• Landschafts- und Denkmalschutz

• Sport

Die Bürgerstiftung Umkirch wurde 2013 von Bürgerin-

nen und Bürgern der Gemeinde Umkirch gegründet. 

Sie ist eine Förderstiftung und engagiert sich  

ausschließlich in der Region der Gemeinde Umkirch. 

Außerhalb der allgemeinen kommunalen Aufgaben 

der Gemeinde Umkirch bekommt das gesellschaft- 

liche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern eine 

tragende Bedeutung. 

Die Stiftung ist wirtschaftlich und politisch unabhän-

gig, konfessionell und parteipolitisch nicht gebunden. 

Eine Dominanz einzelner Stifter, Parteien, Unterneh-

mer wird abgelehnt. Politische Gremien und Verwal-

tungsspitzen dürfen keinen bestimmenden Einfluss  

auf Stiftungsleistungen nehmen.

Der Vorstand der Bürgerstiftung Umkirch (von links): 
Prof. Dr. Uwe Blaurock (Vorsitzender), Florian Mutter, Walter Laub, 
Heidi Imkamp-Meier, Gerd Knoll und Albert Schultis von der Sparkasse 
Freiburg-Nördlicher Breisgau.

Spenden und Zustiften

Spenden bedeutet, dass Sie ein konkretes Projekt 

unterstützen wollen, indem Sie einen bestimmten 

Betrag für dieses Projekt zur Verfügung stellen.  

Für Ihre Spende erhalten Sie eine Spendenbeschei-

nigung, die Sie steuerlich berücksichtigen können. 

Bitte bezeichnen Sie Ihre Überweisung ausdrück-

lich als „Spende“.

Zustiften bedeutet, dass Sie das Stiftungs- 

vermögen durch Ihre Zustiftung erhöhen möchten, 

damit die Stiftung mehr Ertrag abwirft.  

Zustiftungen können in Form von Bar- und Sach-

werten erfolgen. Das Stiftungsvermögen – und 

damit auch Ihre Zustiftung – bleibt immer erhalten 

und darf nicht angetastet werden.  

Die Mindestsumme für eine Zustiftung beträgt 

1.000 Euro. Zustiftungen sind in besonderem Maße  

steuerbegünstigt. Bitte bezeichnen Sie Ihre  

Zuwendung ausdrücklich als „Zustiftung“. 

Auf der Rückseite haben wir für beide Formen 

Ihrer Unterstützung die Kontaktdaten bereit- 

gestellt.

Wir freuen uns sehr über Ihr Engagement!


